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Häufige Fragen und Antworten (FAQ)  
zum Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten 
Bearbeitungsstand: 31.08.2020 

 

1. Was ist unter der Bezeichnung „Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten“ 
zu verstehen? 

Im Zuge der Durchführung der geförderten Baumaßnahme sollten – dem Grundgedanken der EU-
Kostensenkungsrichtlinie folgend – alle synergetischen Maßnahmen genutzt werden, die eine erneute 
Grabenöffnung entbehrlich machen. Die vorbereitenden Maßnahmen sind so auszugestalten, dass 
entlang des geförderten Grabens im weiteren Verlauf keine Grabungsarbeiten notwendig sind.  

Im Grundsatz soll ein Betrag in Höhe von 3 % der Fördersumme (maximal jedoch 300 EUR pro vorbe-
reitendem Abzweig) für solche vorbereitenden Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. In beson-
deren Fällen, etwa hinsichtlich der örtlichen Topographie oder erhöhter Anforderungen aufgrund der 
Anliegerstruktur, kann auf Antrag hin eine einzelfallbezogene Abweichung genehmigt werden. Das 
ausbauende Unternehmen (im Wirtschaftlichkeitslückenmodell) bzw. die Gebietskörperschaft (Betrei-
bermodell) erklärt sich bereit, die entsprechenden vorbereitenden Maßnahmen im Graben durchzu-
führen. Um das entstehende Netz nicht zu entwerten und den Gedanken des Open Access auf Gesamt-
netzebene Rechnung zu tragen, ist mit der Gewährung des Kostenersatzes die Auflage verbunden, 
auch für den privatrechtlich errichteten letzten Stich die Vorgaben der Rohrdimensionierung und Fa-
seranzahl des Materialkonzepts einzuhalten. 

2. Wo dürfen vorbereitende Maßnahmen durchgeführt werden? 

Die vorbereitenden Maßnahmen kommen ausschließlich für unmittelbar entlang der geförderten 
Trasse zur Erschließung des weißen NGA-Flecks gelegene Grundstücke in Betracht. Maßgeblich ist da-
bei die Trassenplanung zur Erschließung des weißen NGA-Flecks. Im Rahmen des Vortriebs auf Basis 
von Reservekapazitäten kann die Vorbereitung einer Netzerweiterung nur insoweit berücksichtigt wer-
den. Etwaige Umwegungen und Erweiterungen zur Vorbereitung der Netzerweiterung in umfassend 
NGA-versorgte Seiten- oder Verlängerungstrassen sowie Gebiete, die im Ergebnis nicht in die Erschlie-
ßung eines weißen NGA-Flecks münden, sind nicht Bezugspunkt des Vortriebs auf Basis von Reserve-
kapazitäten. Dies gilt ungeachtet einer etwaigen gemeinsam genutzten Netz-Schnittstelle (z.B. gleicher 
PoP). 

3. Gelten das Einheitliche Materialkonzept und die Vorgaben für die 
Dimensionierung passiver Infrastruktur im Rahmen des geförderten 
Breitbandausbaus auch für die vorbereitenden Maßnahmen entlang der 
Trasse zum weißen NGA-Fleck? 

Ja. 
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4. Gelten für die tatsächliche Anbindung der betreffenden Gebäude die 
Regelungen zum Eigenausbau unter Nutzung der geförderten Infrastruktur? 

Ja. Die Nutzung des geförderten Grabens zu diesem Zweck wird von den Tatbeständen der „Mitnut-
zung“ erfasst.  

5. Können die Hausanschlüsse gleichzeitig (eigenwirtschaftlich) mit dem 
Förderverfahren gebaut werden oder ist nur die „Vorbereitung“ und der 
spätere Hausstich zulässig? 

Die Erstellung des Hausanschlusses ist nicht förderfähig. Eine zeitliche Vorgabe wird vom Fördermit-
telgeber nicht getroffen. Ergänzend ist zu beachten, dass grundsätzlich jedes Unternehmen Zugang 
zur privaten Erschließung hat. 

6. Gelten die Open-Access-Regelungen auch für die nicht geförderte 
Hauszuführung? 

Um das entstehende Gesamtnetz nicht zu entwerten und den Gedanken des Open Access auf Gesamt-
netzebene Rechnung zu tragen, ist mit der Gewährung des Kostenersatzes die Auflage verbunden, 
auch für den privat errichteten letzten Stich die Vorgaben der Rohrdimensionierung und Faseranzahl 
des Materialkonzeptes einzuhalten. Die zusätzlich entstehenden Faserkapazitäten bis zum Hausan-
schluss dürfen Wettbewerbern zur Verfügung gestellt werden. 

7. Inwieweit sind (auch) (Vorleistungs-)Einnahmen aus nicht geförderten 
Adressen bzw. Wohneinheiten, die über die Reservekapazitäten 
erschlossen werden, in der Wirtschaftlichkeitslücke zu berücksichtigen? Als 
intern genutzte Vorleistungen oder mit den gesamten 
Endkundeneinnahmen? 

Es ist ein Durchleitungsentgelt für die Nutzung der geförderten Infrastruktur bis zur Vortriebseinrich-
tung bei der Bemessung der zuwendungsfähigen Kosten als Einnahme anzurechnen, wobei eine Ori-
entierung an den Vorleistungspreisen für die geförderten Gebiete zwingend ist. Die Endkundeneinnah-
men werden nicht berücksichtigt.  

8. Bis zu welchem Zeitpunkt kann der Kostenersatz beantragt werden? 

Grundsätzlich kann der Kostenersatz im Zusammenhang mit dem Vortrieb auf Basis von Reservekapa-
zitäten bis zur Bewilligungsentscheidung über die abschließende Höhe der Zuwendung berücksichtigt 
werden. 

Darüber hinaus kann der Projektträger Anträgen auf Änderungen im Zusammenhang mit dem Vortrieb 
auf Basis von Reservekapazitäten auch nach Erlass des Bescheids über die abschließende Höhe der 
Zuwendung stattgeben. Nach pflichtgemäßem Ermessen kann basierend auf den geltend gemachten 
Ausgaben der Kostenersatz gewährt werden, soweit dies vergaberechtlich zulässig ist. 
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9. Wie sind die Maßnahmen im Zuge des Vortriebs auf Basis von 
Reservekapazitäten zu dokumentieren? 

Um den effizienten Mitteleinsatz im Bundesförderprogramm nachzuweisen, sind auch im Zuge des 
Vortriebs auf Basis von Reservekapazitäten die technischen Anlagen und der Bau so zu dokumentieren, 
wie sich dies aus dem Merkblatt zur Dokumentation der technischen Anlagen und des Baus im Rahmen 
der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutsch-
land“ ergibt. Die GIS-Nebenbestimmungen gelten ebenfalls. 

Das Leerrohr muss gegen Verschmutzung gesichert, also per Stopfen verschlossen werden. Ferner 
muss am Leerrohr ein Kugelmarker anliegen, um dieses auffinden zu können. 

 


